
Kind kommt nicht zum Unterricht - Konsequenzen?
Beitrag von „Miss Jones“ vom 27. September 2018 15:57

Zitat von Krabappel

Und mir ist nicht klar, was das Jugendamt da beraten soll. Welche Fragestellung sollte
das sein? Benotung und Freistellung/Verkürzter Unterricht sind Schulrecht, Diagnosen
Arztaufgaben. Jugendamt wäre erst zu befragen, wenn das Kind trotz Gesprächen mit
Eltern unentschuldigt fehlt oder Arztbesuche verweigert werden.

Das JA sollte mal dringend feststellen, wie dämlich die Eltern eigentlich sind...
Kindeswohlgefährdung. Wenn die dem Kind vermitteln wollen, es könnte so einen Abschluss
schaffen, na dann gute Nacht...
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